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1 ALLGEMEINER TEIL 
 

 

1.1 Auslobende Stelle 

 

Kohlbacher GmbH 

Schwöbing 81 – 83 

8665 Langenwang 

Ansprechperson: Ing. Bernd Kohlbacher 

E-Mail: kohlbacher@kohlbacher.at 

 

Mag. Michael Schlager, MCs 

Schlager Immobilien GmbH 

Wetzelsdorfer Straße 76 

8020 Graz 

E-Mail: michael.schlager@schlager-immobilien.at 

 

 

1.2 Wettbewerbsbetreuung und Vorprüfung 

 

Kampus Raumplanungs- und Stadtentwicklungs GmbH 

Joanneumring 3/2 

8010 Graz 

E-Mail: wettbewerbe@kampus.at 

 

 

1.3 Art des Verfahrens 

 

Das Verfahren wird als offener, 2-stufiger Realisierungswettbewerb durchgeführt. In der 1. 

städtebaulichen Stufe sollen 6-10 TeilnehmerInnen für die 2. Stufe, den baukünstlerischen Teil, 

ausgewählt werden. Die Benachrichtigung der TeilnehmerInnen und die Kommunikation in der 2. Stufe 

erfolgt durch einen Notar. Durch das Verfahren soll aufgezeigt werden, welche verschiedenen 

städtebaulich verträglichen Lösungen möglich sind. Das siegreiche Leitprojekt ist dann Grundlage für 

den zu erstellenden Bebauungsplan. 

 

 

1.4 Termine 

 

 Termine 1. Stufe 

 

Registrierung ab      KW 07 

 

Ausgabe der Arbeitsunterlagen alle Unterlagen stehen ab KW 07 im 

Kunden-Login-Bereich auf 

mailto:kohlbacher@kohlbacher.at
mailto:wettbewerbe@kampus.at
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www.kampus.at zur Verfügung, die 

Zugangsdaten für den 

Downloadbereich werden den 

registrierten TeilnehmerInnen 

übermittelt 

 

Konstituierende Sitzung des Preisgerichts  27.02.2020, 11:00 Uhr 

        Ort: Seminarraum Greenbox West 

        Eggenberger Allee 31, 8020 Graz 

 

Hearing und Besichtigung 27.02.2020, 15:00 Uhr 

        Ort: Seminarraum Greenbox West 

        Eggenberger Allee 31, 8020 Graz 

 

Schriftliche Rückfragen bis    05.03.2020 

 

Aussendung des Protokolls der Fragebeantwortung 11.03.2020 

 

Abgabe Pläne      22.04.2020, bis 16:00 Uhr 

 

Abgabe Modell      29.04.2020, bis 16:00 Uhr 

  

Zeitrahmen Vorprüfung     KW 17 - 18 

 

Preisgerichtssitzung 1. Stufe    06. und 07.05.2020 

       Ort: noch offen 

 

 

 Termine 2. Stufe 

 

Ausgabe der Arbeitsunterlagen und Empfehlungen 11.05.2020 

 

Schriftliche Rückfragen bis    18.05.2020 15.05.2020 

 

Ausendung des Protokolls der Fragebeantwortung 21.05.2020 20.05.2020 

 

Abgabe Pläne      25.06.2020, bis 16:00 Uhr 

 

Abgabe Modell      02.07.2020, bis 16:00 Uhr 

 

Zeitrahmen Vorprüfung     KW 26 - 27 

 

Preisgerichtssitzung 2. Stufe    07.07.2020 

       Ort: noch offen 

 

 

http://www.kampus.at/


                                                                                  Wettbewerb Quartier 18 + 18a, Graz Reininghaus 
 

März 2020  Seite | 5 

 

1.5 Registrierung und Zugang zu den erweiterten Auslobungsunterlagen 

 

Interessenten müssen sich mittels beiliegenden Formblatts für die Teilnahme am Wettbewerb 

registrieren. Von allen registrierten Interessenten wird die Voraussetzung der aufrechten oder 

ruhenden Befugnis mittels Mitgliederverzeichnis der Bundeskammer der Architekten und 

Ingenieurkonsulenten (gemäß veröffentlichtem aktuellen Stand im Internet unter 

http://www.ziviltechniker.at/) geprüft. Die Beilagen zur Auslobung stehen dann nur den registrierten 

Teilnehmern per Download unter www.kampus.at zur Verfügung bzw. werden diese per Email 

versandt. TeilnehmerInnen werden über Änderungen/Ergänzungen im Downloadbereich per Email 

informiert, sie verpflichten sich aber, den Downloadbereich regelmäßig auf Neuheiten zu überprüfen. 

 

 

1.6 Hearing und Besichtigung 

 

Anlässlich der Besichtigung des Hearings können von den WettbewerbsteilnehmerInnen Fragen 

gestellt werden, wobei eine Klarstellung anstehender Probleme in gemeinsamer Aussprache 

angestrebt wird. Das Protokoll der örtlichen Besichtigung des Hearings steht allen 

WettbewerbsteilnehmerInnen und Preisrichtern im Kunden-Login-Bereich unter www.kampus.at als 

Download zur Verfügung. 

 

 

1.7 Schriftliche Rückfragen 

 

Fragen zum Wettbewerbsgegenstand sind schriftlich, ausschließlich per Email an die 

Verfahrensbetreuung (wettbewerbe@kampus.at), bis zum unter Punkt 1.4 genannten Zeitpunkt 

zulässig. Schriftliche Fragen, die nach diesem Termin einlangen, gelten als verspätet und fließen nicht 

in die Fragebeantwortung ein. 

Sämtliche Fragen werden schriftlich beantwortet. Die anonymisierten Fragestellungen und Antworten 

stehen spätestens am, unter Punkt 1.4, genannten Zeitpunkt allen WettbewerbsteilnehmerInnen und 

PreisrichterInnen im Kunden-Login-Bereich unter www.kampus.at als Download zur Verfügung. 

 

 

1.8 Abgabe der Unterlagen 

 

Die Wettbewerbsarbeiten und Modelle müssen bis zum angegebenen Zeitpunkt unter Wahrung der 

Anonymität mit der Aufschrift 

 

WB Quartier 18 + 18a, Graz Reininghaus 

 

im Büro der Vorprüfung einlangen. Die Verantwortung dafür liegt bei der/dem 

WettbewerbsteilnehmerInnen. Die Wettbewerbsarbeiten sind bis zum angegebenen Termin gegen 

Aushändigung einer Empfangsbestätigung unter der Wahrung der Anonymität abzugeben. Mit der 

Post übersandte Wettbewerbsarbeiten müssen ebenfalls zu diesem Zeitpunkt eingetroffen sein. 

 

 

http://www.ziviltechniker.at/
http://www.kampus.at/
http://www.kampus.at/
mailto:wettbewerbe@kampus.at
http://www.kampus.at/
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1.9 Vorprüfung 

 

Für die Tätigkeit der Vorprüfung ist der Zeitraum von KW 17 –18 in der 1. Stufe und 26 bis 27 in der 2. 

Stufe in Aussicht genommen. 

 

 

1.10 Zusammensetzung des Preisgerichts 

 

HauptpreisrichterInnen:    ErsatzpreisrichterInnen: 

 

Auslober 

Ing. Bernd Kohlbacher     DI Bettina Jeran 

DI Rainer Pierer      DI Patrizia Kohlbacher 

Mag. Michael Schlager MSc    Jacqueline Schlager MSc 

 

Stadt Graz 

Stadtbaudirektion 

DI Bernd Schrunner     DI Christian Probst 

 

Stadtplanungsamt  

DI Bernhard Inninger     DI Markus Dröscher-Mentil 

   

Fachbeirat für Baukultur 

Arch. DI Ernst Beneder      Arch.in Mag.a arch. Mag.a art Sonja Gasparin 

Arch.in Mag.a arch. Mag.a art Sonja Gasparin  Arch. DI Ernst Beneder  

 

Kammer der ZiviltechnikerInnen 

Arch. DI Josef Weichenberger     Arch. DI Gerhard Dollnig 

Arch. DI Bernhard Schönherr     Arch. DI Herwig Kleinhapl 

 

 

Zusätzlich können als BeraterInnen des Preisgerichts folgende Personen hinzugezogen (ohne 

Stimmrecht) werden: 

▪ Ein/e VertreterIn der Abteilung für Verkehrsplanung 

▪ Ein/e VertreterIn der Abteilung für Grünraum und Gewässer 

 

Weitere BeraterInnen des Preisgerichtes (ohne Stimmrecht) können im Verfahren noch hinzugezogen 

werden. Der/Die ErsatzpreisrichterIn der Ziviltechnikerkammer wird für die Teilnahme an der 

konstituierenden Sitzung und des Hearings, auch bei Anwesenheit des Hauptpreisrichters, 

entsprechend honoriert. Die Teilnahme an der Preisgerichtssitzung ist, bei Anwesenheit des 

Hauptpreisrichters, möglich, jedoch ohne Stimmrecht und Vergütung. 

 

 

 

 



                                                                                  Wettbewerb Quartier 18 + 18a, Graz Reininghaus 
 

März 2020  Seite | 7 

1.11 Aufgaben des Preisgerichts 

 

 Die Aufgabe der PreisrichterInnen besteht in der Teilnahme an der konstituierenden 

Preisgerichtssitzung, der örtlichen Besichtigung einschließlich der Rückfragenbeantwortung 

sowie der Begutachtung der eingereichten Entwürfe nach dem im Punkt 1.4 festgelegten 

Kriterien. Das Preisgericht ist verpflichtet, in der 1. Stufe 6 – 10 Arbeiten für eine Bearbeitung 

in der 2. Stufe auszuwählen. In der 2. Stufe ist das Preisgericht dazu verpflichtet eine Reihung 

bzw. die Auswahl der prämierungswürdigen Arbeiten herbeizuführen (vorgesehen sind Ränge 

von 1 bis 3 und eine Anerkennung). Dabei kann in zu begründenden Ausnahmefällen eine 

andere Aufteilung der Ränge und Preisgelder erfolgen. 

 

 Das Preisgericht kann der Ausloberin Empfehlungen hinsichtlich der weiteren Vorgangsweise 

unter Zugrundelegung des Ergebnisses des Wettbewerbsverfahrens geben. 

 

 Das Preisgericht entscheidet in allen Beurteilungsfragen unabhängig, unanfechtbar und 

endgültig. Es ist zur Objektivität und zur Einhaltung der Bedingungen des 

Wettbewerbsverfahrens verpflichtet und trägt diesbezüglich die Verantwortung gegenüber 

dem Auftraggeber und den WettbewerbsteilnehmerInnen im Wettbewerbsverfahren.  

 

 Nahe Angehörige, in Lebensgemeinschaft oder in eingetragener Partnerschaft lebende 

Personen von WettbewerbsteilnehmerInnen und aus sonstigen Gründen befangene Personen 

dürfen an Sitzungen des Preisgerichtes nicht teilnehmen. 

 

 Die Tätigkeit der externen PreisrichterInnen wird gemäß den Vorgaben der WSA idgF entlohnt, 

d.h. tatsächlich anwesende Stunden (Vorbesprechungen, konst. Sitzung, Hearing, Preisgericht) 

plus allfällige Reisekosten und nicht pauschaliert. Der/ Die von der Kammer für 

ZiviltechnikerInnen nominierte ErsatzpreisrichterIn für das Verfahren wird für seine/ ihre 

erforderliche Tätigkeit (Anwesenheit bei der konstituierenden Sitzung und 

Grundstücksbegehung) ebenso gemäß den Vorgaben der WSA idgF entlohnt. 

 

 

1.12 Beauftragung, Aufwandsentschädigung 

 

 Planungsbeauftragung 

 

Das städtebauliche Siegerprojekt ist die Grundlage für den Bebauungsplan. Es ist beabsichtigt, 

das siegreiche Büro mit weiteren begleitenden Planungen und Beratungen zu 

beauftragen.  Mit dem siegreichen Wettbewerbsteam werden daher Verhandlungen über das 

Werknutzungsrecht und die baukünstlerische Begleitung der Planung bis zur Einreichung 

(Beratung der Fa. Kohlbacher und der Fa. Schlager) zu noch vereinbarenden 

Konditionen/Honorar geführt. Das Honorar wird dabei mind.  €200.000,-- exkl. Ust. betragen 

und die Leistungen werden dabei zumindest nach dem 1,5-fachen 1,75-fachen 

Basisstundensatz gem. Basiswert für ZT-Leistungen und nach tatsächlichem Aufwand 

abgerechnet. Jedenfalls werden dabei mind. €200.000,-- exkl. Ust. ausgezahlt, auch wenn 

weniger Stunden für die Bearbeitung benötigt werden. Weitere Beauftragungen sind davon 

unbenommen, für darüberhinausgehende Leistungen ist ein noch zu vereinbarender 
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Stundensatz festzulegen. Die Einreichplanung bei Kohlbacher wird firmenintern durchgeführt. 

Das siegreiche Planungsteam soll den Entwurf zumindest bis zum Fachbeirat begleiten. Bereits 

für den Bebauungsplan und die Beratungen des Gemeinderatsausschusses möchten die Fa. 

Kohlbacher und Schlager weiterführenden baukünstlerischen Planungen (z.B. Ansichten, 

Renderings, etc.) unter Einbindung des siegreichen Teams zur besseren Projektbeurteilung 

vorlegen (vor Beginn der öffentlichen Auflage des BBPL). Der Leistungsbeginn startet sofort 

nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens und dauert max. zwei Jahre. 

 

Das Preisgeld und die Aufwandsentschädigung werden von der Beratungssumme nicht in 

Abzug gebracht. 

 

Es ist beabsichtigt, die/den siegreichen FreiraumplanerIn / LandschaftsarchitektIn mit einer 

begleitenden Beratung für eine Pauschalvergütung in der Höhe von €40.000,-- exkl. Ust. zu 

beauftragen. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, jedenfalls werden dabei 

mind. 40.000, -- exkl. UST. ausbezahlt. 

 

 

 Aufwandsentschädigung / Preisgeld 

 

In der 1. Stufe gibt es keine Aufwandsentschädigung. 

 

Jede/r TeilnehmerIn der 2. Stufe erhält für die Einreichung einer zur Beurteilung geeigneten 

Arbeit im vereinbarten Leistungsumfang dieselbe Aufwandsentschädigung. Die 

Gesamtsumme der Aufwandsentschädigung wird auf alle TeilnehmerInnen der 2. Stufe zu 

gleichen Teilen aufgeteilt. 

 

Gesamtsumme der Aufwandsentschädigung der 2. Stufe € 100.000, -- exkl. 

Umsatzsteuer. 

 

Das Preisgericht bestimmt als GewinnerIn die/den VerfasserIn der besten Wettbewerbsarbeit 

und die Rangfolge der zu prämierenden Wettbewerbsarbeiten (es sind 3 gereihte Preise und 1 

Anerkennung vorgesehen). 

 

Für die zu prämierenden Wettbewerbsarbeiten ist eine Summe von € 120.000, -- exkl. 

Umsatzsteuer Preisgeld vorgesehen: 

 

1. Preis = GewinnerIn      € 50.000, -- 

2. Preis         € 35.000, -- 

3. Preis         € 25.000, -- 

Anerkennung       € 10.000, -- 

 

Die Aufwandsentschädigung und das Preisgeld werden über Vorlage der entsprechenden 

Rechnung, nach dem Termin der Sitzung des Preisgerichts, mit einem Zahlungsziel von 21 

Tagen von der Auftraggeberin bezahlt. 

Im Falle einer Beauftragung wird die Aufwandsentschädigung und das Preisgeld nicht in Abzug 

gebracht. 
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1.13 Bekanntgabe des Wettbewerbsergebnisses, Ausstellung, Veröffentlichung, 

Eigentumsrechte 

 

 

 Bekanntgabe des Wettbewerbsergebnisses 

 

Die Ausloberin hat unverzüglich, jedenfalls binnen 8 Tage nach Entscheidung des Preisgerichts, 

an alle TeilnehmerInnen und die kooperierende Länderkammer eine schriftliche Mitteilung 

über den Wettbewerbsentscheid zu übersenden. 

 

 

 Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten 

 

Die Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten ist zeitnah (der genaue Termin wird noch bekannt 

gegeben) vorgesehen. Alle eingereichten Wettbewerbsarbeiten werden nach Abschluss des 

Preisgerichts mindestens eine Woche ausgestellt. Die Namen der VerfasserInnen sowie deren 

MitarbeiterInnen werden in dieser Ausstellung angegeben. Der Ort und der genaue Zeitpunkt 

dieser Ausstellung werden gesondert bekannt gegeben. Alle WettbewerbsteilnehmerInnen, 

die PreisrichterInnen, die ErsatzpreisrichterInnen und die zuständige Länderkammer der 

ArchitektInnen und Ingenieurkonsulenten werden informiert. Der vollständige und von den 

Mitgliedern des Preisgerichtes unterzeichnete Abschlussbericht (Protokoll) wird in dieser 

Ausstellung aufgelegt. 

 

 

 Veröffentlichung 

 

Die WettbewerbsteilnehmerInnen sind damit einverstanden, dass die gegenständlichen 

Ausschreibungsunterlagen, die Namen der TeilnehmerInnen und PreisrichterInnen sowie die 

Stellungnahmen der Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten ab 

Übermittlung der Ausschreibungsunterlagen an die WettbewerbsteilnehmerInnen im 

Internet- Wettbewerbeportal der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen veröffentlicht 

werden. 

Die WettbewerbsteilnehmerInnen sind damit einverstanden, an der Internetpublikation ihrer 

Beiträge im Rahmen des Portals http://www.architekturwettbewerb.at der Bundeskammer 

der ZiviltechnikerInnen durch die Übergabe publikationsfähiger Daten mitzuwirken. 

Da vorgesehen ist, die Daten ohne weitere Bearbeitung zu veröffentlichen, werden die 

WettbewerbsteilnehmerInnen um die Einhaltung folgender Regeln ersucht: 

 

• je eine gesonderte Publikationsdatei (im pdf-Format) entsprechend jedem 

eingereichten Plan, bei 300 dpi Auflösung, in einfacher Ausfertigung auf CD-ROM oder 

DVD. Die CD-ROM bzw. DVD muss unter Microsoft- oder Mac-Betriebssystemen lesbar 

sein 

• Dateigrößen möglichst klein (< 1 MB) 

• inhaltlich eindeutige Dateibenennungen: z.B.“Kennziffer.pdf“ 

• Erläuterungsbericht, etc. als gesonderte pdf-Dokumente 

http://www.architekturwettbewerb.at/
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   Eigentumsrechte 

 

Das sachliche Eigentumsrecht an den Plänen, Modellen und sonstigen Ausarbeitungen der 

Wettbewerbsbeiträge geht durch die Bezahlung der Preisgelder und der 

Aufwandsentschädigungen an die Ausloberin über. Die Ausloberin hat das Recht, jede der 

eingereichten Arbeiten bei Nennung des/der VerfasserIn in einer ihm geeignet erscheinenden 

Form zu veröffentlichen.  

Die Ausloberin archiviert den Originalplan des Siegerprojektes. 

 

Das geistige Eigentum (Urheberrecht bzw. Recht der WettbewerbsteilnehmerInnen an ihren 

Planungen) und die daraus resultierenden Verwertungsrechte an den eingereichten Projekten 

(z.B. Plänen, Skizzen, Modellen und sonstigen Dokumentationen und Schriftstücken) 

verbleiben bei den Verfassern. Davon umfasst ist insbesondere auch das Recht der Ausführung 

oder Abänderung des Bauwerks bzw. des Nachbaus durch Dritte. Nur unter der Bedingung der 

Beauftragung und darauffolgenden vollständigen Vertragserfüllung gem. Punkt 1.12.1 erhält 

der Auftraggeber das Recht, das Werk des Auftragnehmers zum vertraglich bedungenen Zweck 

zu benützen.  

Die Ausloberin/der Auftraggeber erhält jedoch mit der Durchführung des Wettbewerbes das 

Recht zur Veröffentlichung aller Projekte wobei die TeilnehmerInnen zu nennen sind (z.B. in 

AIK, GAT, Printmedien oder Internetportalen). 

 

 

1.14   Rechtsgrundlage 

 

Rechtsgrundlage für die Ausloberin und WettbewerbsteilnehmerInnen sind in der angegebenen 

Reihenfolge: 

 

1. Die Fragebeantwortung 

2. Das Protokoll des Hearings 

3. Der Auslobungstext samt ergänzender Unterlagen 

4. Der Wettbewerbsstandard Architektur (WSA 2010) 

 

Das Preisgericht ist beschlussfähig, wenn mehr als drei Viertel der stimmberechtigten 

PreisrichterInnen, die an der ersten Sitzung teilgenommen haben, anwesend sind. Mindestens die 

Hälfte der Anwesenden müssen stimmberechtigte FachpreisrichterInnen sein. Die bzw. der 

Vorsitzende oder die bzw. der stellvertretende Vorsitzende muss anwesend sein. Eine Abänderung 

dieser allgemeinen Richtlinien ist nicht zulässig.  

 

Die von der Ausloberin im Zuge des Wettbewerbes an die TeilnehmerInnen weitergereichten 

Unterlagen sind urheberrechtliches Eigentum der Ausloberin und dürfen nicht durch die 

TeilnehmerInnen für andere Zwecke verwendet werden.  

 

Eine Weitergabe der Wettbewerbsunterlagen an Dritte ist nur mit der Zustimmung der Ausloberin 

zulässig. Bei Zuwiderhandeln haben die TeilnehmerInnen die Ausloberin für alle daraus entstandenen 

Folgen schad- und klaglos zu halten. 
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Für alle aus dem Verfahren entstehenden Rechtsstreitigkeiten gilt als Gerichtsstand Graz sowie 

österreichisches Recht als vereinbart. 

 

 

 Anerkennung der Preisgerichtsentscheidung 

 

Mit der Einreichung seines/ihres Projektes nimmt jede/r WettbewerbsteilnehmerIn sämtliche 

in der Auslobung enthaltenen Bedingungen an. Er/sie ist bis zur Preisgerichtsentscheidung 

auch zur Geheimhaltung des eigenen Projektes verpflichtet. 

 

 

1.15   Teilnahmeberechtigung, Ausschließungsgründe 

 

 Teilnahmeberechtigung  

 

- Architektlnnen mit aufrechter und ruhender Befugnis gemäß Ziviltechnikergesetz idgF  

- Ziviltechniker-Gesellschaften des Fachgebietes Architektur 

- Die ArchitektInnen und Ziviltechniker-Gesellschaften müssen ihren Kanzleisitz in der 

Steiermark haben. Bei ruhender Befugnis gilt dies für den Wohnsitz. 

 

Die TeilnehmerInnen bekunden mit ihrem Ziviltechnikerstempel bzw. mit ihrer Stampiglie und 

mit ihrer Unterschrift die eigene Urheberschaft für das vorgelegt Projekt.  

 

Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften mit maximal einem Büro (mit Kanzleisitz in der 

Steiermark) ist zulässig, beide PartnerInnen der Arbeitsgemeinschaft müssen jedoch die 

Teilnahmeberechtigung besitzen. 

 

Beim Verfahren ist die Beiziehung eines/r entsprechend Befugten zur Erbringung von 

Leistungen auf dem Gebiet der Freiraumplanung bzw. 

Landschaftsarchitektur/Landschaftsplanung als SubplanerIn oder ARGE-PartnerIn bereits in 

der 1. Stufe verpflichtend erforderlich.   

 

Jeder/jede genannte/r WB-TeilnehmenrIn ist berechtigt, nur eine Wettbewerbsarbeit 

einzureichen (Varianten sind nicht zulässig). Eine Mehrfachteilnahme zieht den Ausschluss 

sämtlicher Projekte, an denen der Verfasser/die Verfasserin beteiligt ist, nach sich.  

 

Die WB-TeilnehmerInnen dürfen sich zusätzlich eines oder mehrerer MitarbeiterInnen 

bedienen. Diese MitarbeiterInnen dürfen von den WB-TeilnehmerInnen genannt werden und 

sind im Protokoll des Preisgerichts und in den Verlautbarungen des Ergebnisses sowie bei 

Ausstellungen zu nennen. 

 

Für sämtliche am Projekt beteiligte Personen gelten die Regeln zur vertraulichen Behandlung 

der Unterlagen und Geheimhaltungspflicht als vereinbart. 
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 Ausschließungsgründe 

 

Vom Preisgericht sind WB-Projekte aus folgenden Gründen auszuschließen: 

 

• WB-Projekte inkl. Modelle, die nach dem Einreichschluss einlangen 

• Projekte, die nicht am vorgesehenen Ort abgegeben werden 

• Von der Beurteilung durch das Preisgericht werden weiters jene WB-Projekte 

ausgeschlossen, deren VerfasserInnen versuchen, ein Mitglied des Preisgerichtes in seiner 

unabhängigen Entscheidung zu beeinflussen. 

• Sollte ein WB-Projekt dezidiert in der Ausschreibung geforderte Planungsaufgaben nicht 

erfüllen, kann es vom Preisgericht durch einen Beschluss mit einfacher Mehrheit 

ausgeschlossen werden. In diesem Fall entfällt die Aufwandsentschädigung. 

• Von diesen Richtlinien abweichende Bedingungen oder Vorbehalte eines WB-

Teilnehmenden sind gegenstandslos. 

• Ausschließungsgründe, die erst während des Wettbewerbs entstehen, sind jenen 

gleichzusetzen, die von Anfang an bestanden haben. 

• Hingewiesen wird weiters auf die Ausschließungs- und Ausscheidungsgründe des WSA (§2 

und §17 Teil B WSA). 

 

 

1.16   Formale Bedingungen und Kennzeichnung 

 

 Kennzeichnung 

 

Kennzeichnung der Unterlagen 

Sämtliche Teile der Wettbewerbsarbeit und alle Beilagen sind zur Wahrung der Anonymität 

mit einer Kennzahl zu versehen, die aus sechs Ziffern besteht und in einer Größe von 1 cm 

Höhe und 6 cm Länge auf jedem Blatt und auf jedem Schriftstück der Arbeit rechts oben 

anzubringen ist. Bei gebundenen Schriftstücken genügt die Kennzahl am Titelblatt. 

Alle Einzelstücke der Wettbewerbsarbeiten haben ferner die Aufschrift lt. Punkt 1.8 – Abgabe 

der Unterlagen zu enthalten.  

Die Wettbewerbsarbeiten - dies gilt sowohl für Pläne als auch für das Modell - sind doppelt 

verpackt einzusenden bzw. abzugeben. Die äußere Verpackung ist mit der Kennzahl und mit 

der Bezeichnung lt. Punkt 1.8 - Abgabe der Unterlagen zu versehen. Als Absender ist 

anzugeben: 

 

Kammer der ZiviltechnikerInnen 

 für Steiermark und Kärnten 

 Schönaugasse 7 / 1. Stock 

 A-8010 Graz 

 

Auf der inneren Verpackung ist lediglich die Kennzahl anzubringen. 
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 Verfasserbrief 

 

Dem Entwurf ist ein Verzeichnis aller Beilagen, sowie ein undurchsichtiger, verschlossener 

Briefumschlag beizulegen, der außen die Kennzahl trägt und den VerfasserInnenbrief (siehe 

Formblatt im Beilagenteil) - als Identitätsnachweis mit Namen und Anschrift der WB-

TeilnehmerInnen unter Anführung der Mitarbeiter - enthält. Ein Mitglied ist als 

vertretungsbefugt auszuweisen. 

Der VerfasserInnenbrief hat weiters die Telefonnummer, die Telefaxnummer und die E-Mail-

Adresse sowie Kontonummer des WB-Teilnehmers/ der WB-Teilnehmerin 

(Empfangsberechtigten) zu enthalten. 
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2 Besonderer Teil 
 

2.1 Ziel des Wettbewerbs 

 

Ziel des gegenständlichen Wettbewerbsverfahrens ist die Ausarbeitung eines städtebaulichen, 

Leitprojektes für das Quartier 18 + 18a, Graz Reininghaus für einen Geschosswohnbau mit insgesamt 

rund 450 Wohneinheiten und einem Gewerbeanteil von 5% der maximal möglichen BGF. Das 

Siegerprojekt wird als Grundlage für den zu erstellenden Bebauungsplan dienen. 

 

 

 Gesetzliche Grundlagen 

 

Für die gesetzlichen Grundlagen gilt der Stand der Fassung zum Zeitpunkt der Erstellung der 

Ausschreibungsunterlagen des Wettbewerbs. 

• Steiermärkisches Baugesetz i.d.g.F. (Mitsamt OIB-Richtlinien 1-6) 

• Steiermärkisches Raumordnungsgesetz inkl. Bebauungsdichteverordnung 

• Städtebauliches - raumplanerisches Gutachten des Stadtplanungsamtes der Stadt 

Graz, GZ:  A 14 – 151693/2015/0006 vom November 2019 

• Stellungnahme der Abteilung für Verkehrsplanung der Stadt Graz, GZ:  A10/8-

067796/2013/0189 vom 29.10.2019 

• Stellungnahme der Abteilung für Grünraum und Gewässer, GZ: A10/5 068124/2017-

02 vom 02.12.2019 

• Stadtentwicklungskonzept der Stadt Graz 

• Flächenwidmungsplan der Stadt Graz 

 

 

 Städtebauliche Vorgaben 

 

4.0 Flächenwidmungsplan der Stadt Graz: 

Im 4.0 Flächenwidmungsplan der Stadt Graz sind die Grundstücke 348/13, 396 und 341/1, KG 

63109 Baierdorf als Aufschließungsgebiet für Allgemeines Wohngebiet mit einer zulässigen 

Bebauungsdichte von 0,4 – 1,0 festgelegt. Die Grundstücke 370/2 und 344/3, KG 63109 

Baierdorf sind im 4.0 Flächenwidmungsplan der Stadt Graz als Gewerbegebiet mit 

Nachfolgenutzung für Allgemeines Wohngebiet mit einer Bebauungsdichte von 0,4 – 1,0 

festgelegt. Für die zeitliche Nachfolgenutzung als Allgemeines Wohngebiet ist die Aufgabe der 

bisherigen Nutzung für das gesamte Gebiet definiert. 
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Quelle: 4.0 Flächenwidmungsplan der Stadt Graz, Zugriff am 24.10.2018, maßstabslos 

  

 4.0 Flächenwidmungsplan – Deckplan 1 – Bebauungsplanzonierungsplan: 

Für das Gebiet ist die Erstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Das siegreiche Projekt 

dient dabei als Grundlage. 

 

 

 Städtebau und Umgebung 

 

Das Planungsgebiet befindet sich westlich des Grazer Stadtzentrums, nördlich der 

Wetzelsdorfer Straße und westlich der Brauhausstraße, innerhalb des 

Stadtentwicklungsgebietes Graz-Reininghaus. Das ehemalige Areal der Familie Reininghaus 

stellt das größte noch unbebaute Entwicklungsgebiet der Stadt Graz dar.  Die 

Reininghausgründe unterteilen sich in 20 Quartiere mit Größen zwischen 5.000m² und 

56.000m². Im Norden und Osten, angrenzend an das Reininghausgebiet, befinden sich 

Kerngebiets- bzw. Gewerbe- und Industriegebietszonen, im Süden und Westen Wohngebiete. 

Auf dem ehemalige Betriebsgelände der Brauerei Reininghaus soll bis 2025 ein lebendiger 

Stadtteil für bis zu 10.000 Menschen entstehen. Geplant ist die Umsetzung von Wohn- und 

Gewerbeflächen, belebten Sockelzonen, einem Schulcampus und Vieles mehr. 

Neben der Schaffung von hochwertigem Wohnraum sind die Bereitstellung qualitätsvoller 

öffentlicher Flächen, die Herstellung attraktiver grüner Fuß- und Radwegverbindungen, 

bestmögliche Anbindungen an den öffentlichen Verkehr sowie die Reduktion des 

motorisierten Individualverkehrs wichtige Zielsetzungen der Stadt. 

 

Weitere Informationen zu den Reininghausgründen finden sie unter 

www.reininghausgründe.at. 
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 Öffentlicher Verkehr 

 

Derzeit ist eine Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz durch die Buslinie 66 

(Grottenhofstraße – Schulzentrum St. Peter) über die Haltestelle „Brauhausstraße“ südöstlich 

des Wettbewerbsareals. Der Nahverkehrsknoten Don Bosco ist in einer fußläufigen Entfernung 

von 15 min oder mit der Buslinie 66 erreichbar und verfügt über mehrere Anschlüsse an den 

Stadt- und Regionalverkehr. 

 

Mit der weiteren Entwicklung des Gebietes ist ein Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel für 

das Gebiet Graz-Reininghaus vorgesehen. Aufgrund der prominenten und stark frequentierten 

Lage ist weiters vorgesehen einen Nahverkehrsknotenpunkt der GKB im Bereich der 

Unterführung zu errichten. Weiters ist die Verlängerung der Straßenbahn über die künftige 

Esplanade / Wetzelsdorfer Straße vorgesehen. Eine Straßenbahnhaltestelle wird in einer 

fußläufigen Entfernung von ca. 350 m erreichbar sein. 

 

 

 Fußläufige Erreichbarkeit / Radwege 

 

Das Gebiet ist derzeit über die Wetzelsdorfer Straße und Brauhausstraße fußläufig erreichbar. 

Der Ausbau der Wetzelsdorfer Straße befindet sich derzeit in Planung. Dieser beinhaltet eine 

Unterführung der GKB-Trasse sowie einen Geh- und Radweg entlang der Wetzelsdorfer Straße. 

Weiters ist ein Geh- und Radweg entlang der GKB-Trasse vorgesehen. Das Planungsareal wird 

somit künftig über eine gute Ost-West und Nord-Süd Anbindung verfügen. 

 

 

 Soziale- und Versorgungsinfrastruktur 

 

Im Gebiet Graz-Reininghaus sind bereits zwei Kinderbetreuungseinrichtungen vorhanden. In 

weiterer Folge ist in der näheren Umgebung mit neuen öffentlichen und privatgewerblichen 

Versorgungseinrichtungen zu rechnen. 

 

 

 Technische Infrastruktur, Energie 

 

Heizung: Fernwärme 

 

Energiestandard 

Der Auftraggeber strebt die Entwicklung und Errichtung eines Objektes mit möglichst geringen 

Betriebskosten an. Grundsätzlich kann man festhalten: je kompakter, desto energieeffizienter 

(Vermeidung von „Kühlrippen"). 
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2.2 Aufgabenstellung 

 

Die Firma Kohlbacher GmbH, Langenwang, ist Eigentümerin der Grundstücke 348/13, 396 und 341/1, 

KG 63109 Baierdorf sowie Eigentümerin der Vermietungsgesellschaft des Grundstückes 370/2, alle KG 

63109 Baierdorf. Mag. Michael Schlager, MSc ist Eigentümer des Grundstücks 344/3, KG 63109 

Baierdorf. Die Grundstücke bilden die Quartiere 18 und 18a des Entwicklungsgebietes „Graz 

Reininghaus“ und umfassen eine Gesamtfläche von rund 4,1 ha. 

 

  
Quelle: GIS Steiermark, Zugriff am 24.10.2018, maßstabslos 

 

Die Firma Kohlbacher beabsichtigt nun, gemeinsam mit Mag. Schlager, das Gebiet zu entwickeln. Ziel 

ist die Erlangung von Bebauungsvorschlägen für einen Geschosswohnbau mit insgesamt rund 450 

Wohneinheiten und einem Gewerbeanteil Nichtwohnnutzungsanteil von 5% der maximal möglichen 

BGF. 

 

Für die Gewerbenutzung Nichtwohnnutzung gibt es noch keine konkreten Vorstellungen. Diese ist 

möglichst flexibel zu planen. Die Situierung sollte entlang der Wetzelsdorfer Straße in Nahelage des 

Nahverkehrsknoten bzw. des Platzes an der Kreuzung Brauhausstraße erfolgen. Teil des 

Planungsaufgabe besteht in der genauen Situierung des Gewerbes in öffentlichkeitswirksamer Lage 

unter Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen (Nahverkehrsknotenpunktes, Wetzelsdorfer Straße, 

Brauhausstraße, Nachbarbebauung etc.). 

 

Aufgrund der prominenten und stark frequentierten Lage ist es vorgesehen einen 

Nahverkehrsknotenpunkt der GKB im Bereich der Unterführung zu errichten. Der für den 

Nahverkehrsknoten benötigte, definierte Bereich ist von Bebauung freizuhalten. 

 

 

 

 

Q18a 

Q18 

http://www.google.at/maps
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Quartier 18a 

Für die Gst. 348/13, 396 und 341/1 (Quartier 18a) mit einer Größe von ca. 17.473 m² ist eine zeitnahe 

Umsetzung vorgesehen. Die Planung ist daher (auch in Hinsicht auf eine Tiefgarage) so zu wählen, dass 

eine Grundstücksteilung für diesen Bereich möglich ist. Das Anbauen mittels Brandwand an die Grenze 

zum Grundstück 344/3 ist möglich. Die max. mögliche BGF beträgt 17.430 m². 

 

Quartier 18 

Das Gst. 370/2 (Quartier 18) wird noch ca. bis zum Jahr 2026 von der Firma SHT gewerblich genutzt. 

Das Grundstück 344/3, welches derzeit zu ca. 90% von der SHT genutzt wird, befindet sich im Eigentum 

von Mag. Schlager. Das Quartier 18 weist eine Gesamtgröße von ca. 23.522 m² auf. 

 

Für Mag. Schlager ist eine unabhängige Bebauung im Ausmaß von 6,9 % der oberirdischen BGF des 

Gesamtprojektes zu planen. Die Größe des Grundstücks Schlager beträgt 2.826 m². Im Zuge des 

Wettbewerbs kann ein neues Grundstück definiert werden, welchen jedoch im Südosten des Quartiers 

18a, an der Wetzelsdorfer Straße, liegen soll (siehe Skizze unten). Die Größe des neu zu definierendem 

Grundstück kann ebenfalls abweichen. Die baurechtliche Teilung muss möglich sein, eine gekuppelte 

Bauweise ist ebenfalls zulässig. Geplant ist eine Wohnnutzung (Miete) sowie Gewerbeflächen 

Nichtwohnnutzung (Gewerbe, Büro, Dienstleistungen) im Ausmaß von 5% im EG. 

 

 

Die maximalen Bruttogeschossflächen sind der Beilage „04.1 Statistisches Blatt“ zu entnehmen. 

 

  
Gst. 344/3 NEU in ungefähre Lage; Quelle: GIS Steiermark, eigene Bearbeitung, Zugriff am 24.10.2018, maßstabslos 

 

 

 

 

 

Q18a 

Q18 

GST 344/3 
NEU - 
ungefähre 
Lage 

http://www.google.at/maps
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 Allgemeine Anforderungen an die Gebäude 

 

Statisches Konzept, Konstruktion 

• Massivbauweise 

• Es ist ein durchgehendes vertikales statisches System ohne Lastumlenkungen in den 

Tiefgeschossen gefordert.  

 

Wirtschaftlichkeit 

 

• Der Außenwandanteil ist im Verhältnis zur Nutzfläche gering zu halten – lc-Wert 

• Sehr hohe Kompaktheit der Gebäude A/V-Verhältnis 

• Auf ein flächensparendes Erschließungs- und Versorgungssystem mit hoher Raumqualität  

wird großer Wert gelegt 

• Gefordert ist eine einfache und klare Systembauweise, d.h. die Grundrisse sind gleichartig 

aufzubauen, um möglichst große Synergieeffekte in der Bauherstellung zu erzielen. Zu 

berücksichtigen ist dabei die eigene Werksfertigung und dass es entsprechend erprobte 

Standarddetails gibt. 

• Es sollten möglichst wenige Lifte erforderlich sein (Errichtungs- und Wartungskosten). 

 

 

 Allgemeine Anforderungen an die Wohnungen 

 

Allgemein 

 

• Zweiseitig orientierte Wohnungen sind von Vorteil (querbelüftet) 

• Reine Nord-orientierte Wohnungen sind zu vermeiden 

• Flexible Planung der Wohnungen 

• 1 Abstellraum pro Wohnung (gilt jedenfalls für die 3- und 4-ZI-Wohnungen) 

• Die 2-ZI-Wohnung sollen zumindest eine Abstellnische beinhalten 

• Die Vorgaben für barrierefreies Bauen sind einzuhalten – insbesondere sind auch die 

Zugänge zu den Erdgeschoßen barrierefrei zu gestalten  

• Mindestgröße für Kinderzimmer 10 m² 

• Standardmöbel sind nachzuweisen 

• Kinderwagenabstellplätze sind vorzusehen 

• Es sind Gemeinschaftseinrichtungen im Ausmaß von 0,006 m² Nutzfläche je m² BGF gem. 

Bebauungsdichteverordnung (Wohnnutzung) vorzusehen. 

 

Wohnbereich 

 

• Orientierung der Wohnbereiche in südliche bis westliche Richtung bevorzugt 

• Wohnbereiche mit anschließender möglichst überdachter Terrasse, Garten oder Balkon 

(Größe entwurfsabhängig) 

• Offene Wohnküche bei 2-3 Zimmerwohnungen möglich 
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Sanitärbereiche 

• Bäder: natürliche Belichtung vorteilhaft, aber kein Muss 

• Bei 3- und 4-Zimmer Wohnungen WC von Bad getrennt 

• Bad mit Wanne, Waschbecken und Waschmaschinenanschluss 

• Bäder sind so zu dimensionieren, dass bei den 4-ZI-Wohnungen die Erweiterung auf  

• Doppelwaschbecken und die Anordnung einer Brausetasse zusätzlich zur Badewanne 

möglich ist 

 

 

 Anforderungen Grundstück Schlager 

• Gewerbeanteil 5% im EG, Nutzung als Geschäftslokal, Gastro oder Büro, Planung 

möglichst flexibel 

• Wirtschaftliche Bauweise, kompakte Grundrisse 

• Alle Wohnungen im EG mit Garten; Balkone oder Terrassen in den Obergeschossen mit 

Zielwert mit mind. 12 m², Mindesttiefe 2,5 m 

• Standardküchen mit 2,80 m Arbeitsflächenlänge 

• WC und Bad getrennt (ausgenommen 2-ZI-Wohnungen) 

• Kl. Abstellraum in jeder WE (2-ZI-Wohnung mit Abstellnische) 

• Kellerabteile min. 6 m² 

 

 

 Allgemeine Anforderungen an die Geschäfts- und Gewerbeflächen Nichtwohnnutzung 

 

• Möglichst flexibel 

• Öffentlichkeitswirksame Lage (Wetzelsdorfer Straße, Nahelage Verkehrsknoten bzw. Platz 

an der Kreuzung Brauhausstraße) 

 

 

 Anforderungen Außenanlagen 

  

• Für das Quartier 18 und 18a ist jeweils ein zusammenhängender Quartierspark mit 10% 

der Quartiersgröße anzulegen. Diese können als ein gemeinsamer oder als 2 getrennte 

Parks geplant werden. Dieser Quartierspark kann dabei auch auf 2 Grundstücke aufgeteilt 

sein. Die gesetzlichen Kinderspielplätze können dem Quartierspark nicht angerechnet 

werden. 

• Qualitätsvolle Grünflächen 

• Kinderspielplätze gem. Stmk. Baugesetz (5 m²je WE / min 150 m²) 

• Schaffung eine öffentlichen Durchwegung für Fuß- und Radfahrer (N-S + O-W) unter 

Berücksichtigung der vorhandenen bzw. geplanten Durchwegungen der Nachbargebiete. 

 

Die Stellungnahme der Abteilung für Grünraum und Gewässer liegt dieser Auslobung im 

Beilagenteil bei und ist einzuhalten. 
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 Wohnungsschlüssel 

 

Es sind ca. 450 Wohneinheiten zu planen. Folgender Wohnungsschlüssel ist einzuhalten: 

  

Quartier 18a (Kohlbacher): 

 15%  2-ZI-Wohnungen mit 45 – 60 m² 

 60%  3-ZI-Wohnungen mit 65 – 75 m² 

 25%  4-ZI-Wohungen mit 80 – 110 m² 

 

 Quartier 18 (Kohlbacher): 

25%  2-ZI-Wohnungen mit 45 – 60 m² 

 60%  3-ZI-Wohnungen mit 65 – 75 m² 

 15%  4-ZI-Wohungen mit 80 – 110 m² 

 

 

Geringfügige Abweichungen zum vorgegebenen Wohnungsschlüssel Kohlbacher sind möglich. 

Grundsätzlich sollten vorwiegend 4-ZI-Wohnungen Richtung Osten orientiert werden und 2-ZI-

Wohnungen in Richtung GKB-Trasse. 

  

 

Quartier 18 (Schlager): 

70% 2-ZI-Wohnungen mit 45 – 50 m² 

20% 2-3-ZI-Wohnungen mit 60 – 65 m² 

10% 3-ZI-Wohnungen mit 70 – 75 m² 

 

 

 Verkehr – und Stellplätze 

 

Es sind die Zufahrten für die innere und äußere Erschließung für alle Verkehrsarten zu 

konzipieren (inkl. Zulieferung und Notzufahrten), die Unterbringung von Pkw und Fahrrädern 

(TG und oberirdisch) mitzuplanen, auch sind die Planungen der angrenzenden Straßen und der 

GKB-Bahn und die dafür erforderlichen Flächenabtretungen zu berücksichtigen. Unmittelbar 

unter den öffentlichen Durchwegungen sollten sich keine Tiefgaragenabstellplätze befinden (für 

Wohnen nicht parifizierbar), in diesen Bereichen können nur allgemeine Verkehrswege (wie 

Fahrgassen, Verbindungen zwischen einzelnen Tiefgaragenabschnitten, etc.) angeordnet 

werden. 

Die Vorgaben sind der Stellungnahme der Abteilung für Verkehrsplanung der Stadt Graz zu 

entnehmen und einzuhalten. Diese liegt der Auslobung im Beilagenteil bei.  
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2.3 Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen 

 

 Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen für die 1. Stufe 

 

• Städtebauliche Konzeption / Strukturplan (Schwarzplan) 

der Gebäude mit den Bestandsbauten im M 1:2.000 (Strukturplan am Plan und 1x getrennt 

in DIN A 4). 

 

• Eingenordeter Bebauungsplan – Gestaltungskonzept 

im M 1:1.000; Darstellung und Gliederung in Gebäude-, Verkehrs-, Frei- und 

Grünflächen.  

 

Weiters sind auf diesem Plan anzugeben:  

Anzahl der Geschoße je Baukörper  

Anzahl und Typen der Wohnungen je Baukörper  

PKW-Abstellflächen (Garagen und dergleichen)  

Grünraumgestaltung, differenziert nach öffentlichem und privatem Grün  

Darstellung des öffentlichen/halböffentlichen Bereichs  

Differenzierte innere Erschließung (Zu- und Ausfahrt, Notzufahrten, Anlieferung, TG-

Abfahrt, Fuß- und Radwegenetz etc. 

Zonen der Notzufahrten, Einsatzfahrzeuge  

(ggf. Anlieferung)  

Abfallbeseitigung - Sammelstelle und dgl.  

Bauabschnitte 

Städtebauliche Kennzahlen 

 

• Grundrisse (EG und RG) 

Im M 1:500, welche die Wohnungsflächen und Typen (keine innere Wohnungseinteilung) 

und die Erschließung (Spänner, Laubengang, etc.) sowie das Parken zeigen. 

 

• Freiraumkonzept 

Darstellung nach freier Wahl 

 

• Systemschnitte 

Im M 1:500, soweit zur Klarstellung des Entwurfes erforderlich sind 

 

• Einsatzmodell 

im M 1:1.000 in weißer Farbe (gilt für Grundplatte und Gebäude) 

 

• Erläuterungen 

Stichwortartiger Erläuterungsbericht (max. 1 DIN A4 Seite) 

 

• Formblatt Statistische Werte 

Das beigefügte Formblatt (Siehe Beilagen) ist vollständig auszufüllen. 
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• Verfasserbrief 

Der Verfasserbrief (siehe Beilage) ist in einem undurchsichtigen, verschlossenen, mit der 

Kennzahl versehenen Umschlag den Unterlagen beizulegen. 

 

Sollten zusätzliche Leistungen (z.B. ein Schaubild) entgegen den Vorgaben eingebracht werden, 

können diese Projekte bei der Preisgerichtssitzung ausgeschieden werden werden diese bei der 

Preisgerichtssitzung überklebt. 

 

 

Abgabe der geforderten Leistungen für die 1. Stufe 

 

Die geforderten Leistungen sind ausschließlich auf max. 2 3 Blätter in der Größe DIN A0 

(Hochformat) einzureichen. Alle Pläne sind zweifach abzugeben (1x Präsentationspläne und 1x 

Prüfpläne).  

 

Zusätzlich sind – unter Wahrung der Anonymität – folgende Daten auf einer CD mitzuliefern: 

• Der Plan als Datei im pdf-Format. 

• der Flächennachweis als dwg-Datei; zur Überprüfung der bebauten Fläche, BGF, NF, TF, 

VF und sonst. Nutzung sind alle relevanten Flächen mit geschlossenen Polygonzügen 

(Polylinien) anzulegen. 

o Es sind alle Grundrissgeschosse in einer Datei, jeweils mit den Grundstücksgrenzen 

darzustellen 

o In sämtlichen Geschossgrundrissen sind Polylinien für folgende Flächennachweise 

anzulegen: 

▪ Polylinien welche die bebauten Flächen umschließen, sind in jedem 

Geschoss auf dem Layer „bebauteF“ anzulegen. 

▪ Polylinien welche die BGF (gem. Bebauungsdichteverordnung 1993) 

umschließen, sind in jedem Geschoss auf dem Layer „BGF“ anzulegen. 

▪ Polylinien, welche die Nettogrundfläche (NGF) für die Wohnnutzung 

umschließen, auf den Layer „NFWohnen“ 

▪ Polylinien, welche die Nettogrundfläche (NGF) der Gewerbenutzung 

umschließen, auf den Layer „NFGewerbe“ 

• alle Schnitte und Ansichten als dwg-Datei 

• die Erläuterungen im pdf-Format 

 

 

 Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen für die 2. Stufe 

 

• Städtebauliche Konzeption / Strukturplan 

der Gebäude mit den Bestandsbauten im M 1:2.000 (Strukturplan am Plan und 1x getrennt 

in DIN A 4) 

 

• Eingenordeter Bebauungsplan – Gestaltungskonzept 

im M 1:1.000 1:500; Darstellung und Gliederung in Gebäude-, Verkehrs-, Frei- und 

Grünflächen.  
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Weiters sind auf diesem Plan anzugeben:  

Anzahl der Geschoße je Baukörper  

Anzahl und Typen der Wohnungen je Baukörper  

PKW-Abstellflächen (Garagen und dergleichen)  

Grünraumgestaltung, differenziert nach öffentlichem und privatem Grün  

Darstellung des öffentlichen/halböffentlichen Bereichs  

Zonen der Notzufahrten, Einsatzfahrzeuge  

(ggf. Anlieferung)  

Abfallbeseitigung - Sammelstelle und dgl.  

Bauabschnitte 

Städtebauliche Kennzahlen 

 

• Grundrisse – Systemgrundrisse 

im M 1:500, welche die Wohnungsflächen und Typen (keine innere Wohnungseinteilung 

und die Erschließung (Spänner, Laubengang, etc.) sowie das Parken zeigen. 

 

• Grundrisse Q18a + Gst. Schlager 

im M 1:200, EG + RG, Standardmöblierung ist nachzuweisen 

 

• Entwurfstypische Wohnungsgrundrisse 

im M:100, keine Sonderfälle, vorzugsweise eine 2- ZI-, eine 3-ZI- und eine 4-ZI-Wohnung. 

 

• Systemschnitte 

2 Systemschnitte mit Einblick in die Hofsituation im M 1:200, soweit zur Klarstellung des 

Entwurfes erforderlich sind 

 

• Ansichten 

Alle 2 Hauptansichten im Maßstab 1:200 - Gestalterische Absicht und Materialität soll klar 

ablesbar sein 

 

• Einsatzmodell 

im M 1:1.000 in weißer Farbe (gilt für Grundplatte und Gebäude) 

 

• Erläuterungen 

Stichwortartige Erläuterungsbericht inkl. Beschreibung Materialität (max. 1 DIN A4 Seite) 

 

• Formblatt Statistische Werte 

Das beigefügte Formblatt (Siehe Beilagen) ist vollständig auszufüllen. 

 

• Verfassererbrief 

Der Verfasserbrief (siehe Beilage) ist in einem undurchsichtigen, verschlossenen, mit der 

Kennzahl versehenen Umschlag den Unterlagen beizulegen. 

 

Sollten zusätzliche Leistungen (z.B. ein Schaubild) entgegen den Vorgaben eingebracht werden, 

werden diese bei der Preisgerichtssitzung überklebt 
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Abgabe der geforderten Leistungen für die 2. Stufe 

 

Die geforderten Leistungen sind ausschließlich auf max. 4 Blätter in der Größe DIN A0 

(Hochformat) einzureichen. Alle Pläne sind zweifach abzugeben (1xPräsentationspläne und 

1xPrüfpläne).  

 

Zusätzlich sind – unter Wahrung der Anonymität – folgende Daten auf einer CD mitzuliefern: 

• Der Plan als Datei im pdf-Format. 

• der Flächennachweis als dwg-Datei; zur Überprüfung der bebauten Fläche, BGF, NF, TF, 

VF und sonst. Nutzung sind alle relevanten Flächen mit geschlossenen Polygonzügen 

(Polylinien) anzulegen. 

o Es sind alle Grundrissgeschosse in einer Datei, jeweils mit den Grundstücksgrenzen 

darzustellen 

o In sämtlichen Geschossgrundrissen sind Polylinien für folgende Flächennachweise 

anzulegen: 

▪ Polylinien welche die bebauten Flächen umschließen, sind in jedem 

Geschoss auf dem Layer „bebauteF“ anzulegen. 

▪ Polylinien welche die BGF (gem. Bebauungsdichteverordnung 1993) 

umschließen, sind in jedem Geschoss auf dem Layer „BGF“ anzulegen. 

▪ Polylinien, welche die Nutzflächen für die Wohnnutzung umschließen, auf 

den Layer „NFWohnen“ 

▪ Polylinien, welche die Nutflächen der Gewerbenutzung umschließen, auf 

den Layer „NFGewerbe“ 

▪ Polylinien, welche die Erschließungsflächen umschließen, auf den Layer 

„VF“ 

▪ Polylinien, welche die Technikfläche umschließen, auf den Layer „TF“ 

▪ Polylinien, welche die Flächen der sonstigen Nutzung umschließen, auf 

den Layer „sonstN“ 

• alle Schnitte und Ansichten als dwg-Datei 

• die Erläuterungen im pdf-Format 
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2.4 Beurteilungskriterien 

 

Städtebauliche / baukünstlerische Kriterien 

• Gliederung und Gestaltung des Bauvorhabens unter besonderer Rücksichtnahme auf die 

örtlichen Gegebenheiten und Beziehungen zur Umgebung. 

• Die Lage der Baukörper zur Umgebung und zueinander, unter Berücksichtigung der 

Baumassenverteilung, der Außenraumgestaltung, Grünraumgestaltung und 

Freiraumnutzung sowie der Belichtung und Besonnung 

• Die Erschließung des Bauplatzes hinsichtlich Fahrverkehr (inkl. Einsatzfahrzeuge, 

Müllbeseitigung etc.) und Wegeführung für FußgängerInnen und RadfahrerInnen. 

• Reaktion auf die örtlichen Besonderheiten (z.B. Nachbarnutzungen, Lärmquellen, etc.). 

• Die Realisierung der Bebauung in einzelne Abschnitte 

• Qualitäten der öffentlichen Außen- und Freiräume 

• Qualitäten der Einbindung der südlichen Fußgänger- und Fahrraddurchwegung 

• Qualitäten der Schnittstellen zum öffentlichen Raum z.B. im Bereich Zufahrt, Zugang 

 

 

Funktionelle und ökonomische Kriterien 

• Optimale Ausnutzung des Bauplatzes unter Berücksichtigung der widmungs- und 

baurechtlichen Bestimmungen sowie der städtebaulichen und architektonischen 

Verträglichkeit 

• Die Lösung des Spannungsfeldes zwischen architektonischer Qualität und wirtschaftlicher 

Optimierung 

• Sinnvolle Erschließung der Baukörper und Wohnungen 

• Die Zweckmäßigkeit der Grundrisslösungen und die sinnvolle Relation zwischen 

Wohnflächen und Aufschließungsflächen sowie sinnvolle Anordnung der funktionell 

zusammengehörigen Bereiche. 

• Die Wirtschaftlichkeit durch Brutto- bzw. Nettonutzflächen- vergleiche 

• Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Tragsystems sowie der Ver- und 

Entsorgungssysteme. 

 

Architektonische Qualität und funktionelle sowie baukünstlerische Kriterien 

• Fassadengestaltung (inkl. Materialität und Farbgebung) 

• Räumliche Qualitäten der Freibereiche, wie Gärten, Terrassen oder Balkone unter 

Berücksichtigung der Bezüge zum Außen- und Innenraum 

• Qualitäten der öffentlichen Außen- und Freiräume 

• Gewährleistung guter Besonnungs- und Belichtungsverhältnisse der Wohnungen durch 

geeignete Baukörperausbildungen und Grundrissausbildungen 

• Architektonische Qualität der Vertikal- und Horizontalerschließung 

• Qualitäten der Einbindung der südlichen Fußgänger- und Fahrraddurchwegung 

• Qualitäten der Schnittstellen zum öffentlichen Raum z.B. im Bereich Zufahrt, Zugang 

• Integration von Gemeinschaftsbereichen, Ermöglichung sozialer Vernetzung 

 

Zusätzliche Kriterien können anlässlich der Grundstücksbegehung erarbeitet werden und werden 

gegebenenfalls mit dem Protokoll der Begehung ausgesendet. 
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Beilagenteil 
 

 

01 Gutachten 

01.1 Städtebaulich-raumplanerisches Gutachten des Stadtplanungsamtes Graz 

01.2 Stellungnahme der Abteilung für Verkehrsplanung der Stadt Graz 

01.3 Stellungnahme der Abteilung für Grünraum und Gewässer der Stadt Graz 

01.4 Lärmgutachten 

 

02 Plangrundlagen 

02.1 Lage- und Höhenplan 

02.2 Modelleinsatzplan 

02.3 Verkehrsplanung 

 

03 Allgemeines 

03.1 Rahmenplan Graz Reininghaus 

03.2 Grundstückfotos 

03.3 Kooperationsvermerk der Ziviltechnikerkammer 

03.4 Wettbewerbsergebnis Quartier 6 Süd 

03.5 Broschüre Kooperatives Verfahren Q17 

 

04 Formblätter und Vorlagen 

04.1 Statistisches Blatt 

04.2 Verfasserblatt 

 

 


